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Beschlussempfehlung 
 
Satzungsbeschluss 
 
(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Be-

teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anre-
gungen werden als Stellungnahmen der Stadt Linden und somit als Abwägung i.S. 
§ 1 Abs. 7 BauGB beschlossen.  
 

(2) Dem geänderten Grenzverlauf zwischen der öffentlichen Grünfläche, Zweckbestim-
mung Bouleplatz, und dem Gewerbegebiet, dem Verzicht auf Stellplätze zugunsten 
einer Erweiterung der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft auf den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen des Allgemeinen Wohngebietes und der Modifizierung der Festset-
zungen innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft wird zugestimmt. 

 
(3) Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m 

§ 91 Abs. 1 und 3 HBO als Satzung beschlossen und die Begründung hierzu gebil-
ligt. 

  
(4) Der Bebauungsplan wird nach Genehmigung der Änderung des Flächennutzungs-

planes gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht und in Kraft gesetzt. 
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Deutsche Bahn AG, DB Immobilien (08.11.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. bis 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht nicht, da die von der Hessischen Bauord-
nung geforderten Abstandsflächen und die vom Hessischen Nachbarrechtsgesetz ge-
forderten Pflanzabstände eingehalten werden. 
 
zu 5.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die für die Abstimmung mit der DB Netz AG erforderlichen Unterlagen werden rechtzei-
tig vor Baubeginn erstellt und mit dem Unternehmen zur Genehmigung vorgelegt. 
 
zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bahngelände wird weder unter- noch überbaut. 
 
zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die DB Netz AG wird frühzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen hierüber informiert, da-
mit die Baudurchführungsvereinbarung abgeschlossen werden kann. 
 
zu 8.: Der Anregung wird entsprochen. 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden im Vollzug des Bebauungsplanes, dem eigentlichen Adressaten, entspre-
chende Berücksichtigung finden. 
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zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Schutzabstände der Fenster von mind. 3,5 m zu Oberleitungsanlagen und mind. 
4,10 m zur Gleismitte werden eingehalten. Dies gilt ebenso für den Schutzabstand von 
5,0 m zu den bahneigenen Speiseleitungen und den Oberleitungsmastfundamenten. 
Alle Bauarbeiten in der Nähe von Oberleitungen/Oberleitungsanlagen werden mit der 
DB Netz AG abgestimmt. 
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13. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Alle Baumaßnahmen werden auch mit der DB Kommunikationstechnik GmbH abge-
stimmt. 
 
zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Antrag zur Kranaufstellung wird der DB Netz AG rechtzeitig vor Beginn der Bau-
maßnahmen vorgelegt. 
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14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
16. 
 
 
17. 
 
 
 
 
18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 13.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Die Baugrundstücke werden zum Bahngelände hin eingezäunt.  

Parkplätze und Zufahrten werden nur noch in einem Garagengeschoss untergebracht. 
Zur Bahnseite hin wird eine ausreichend hohe Brüstung gebaut, um Blendungen jegli-
cher Art auszuschließen. Begehbare Flächen auf der Bahnseite der geplanten Bebau-
ung werden zu den Bahnanlagen hin abgezäunt. 
 
zu 14. und 15.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Zugang zu den Bahnanlagen bleibt über den Park & Ride-Parkplatz am ehemaligen 
Bahnhofsgebäude uneingeschränkt möglich. 
 
zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es wurde bereits dargelegt, dass die Baugrundstücke zum Bahngelände hin abgezäunt 
werden. Während der Bauzeit erfolgt dies durch einen stabilen Bauzaun. 
 
zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan Nr. 68 „Am Bahnhof“       Seite 10 

 
 
 

 
19. 
 
 
20. 
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22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Vorflutverhältnisse werden durch die geplanten Baumaßnahmen nicht verändert. 
 
zu 20.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen bleiben unberührt. 
 
zu 21.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In Ausführung der Schallimmissionsprognose wurde festgesetzt, dass zur Bahnseite hin 
keine Aufenthaltsräume bzw. nur solche mit nicht drehbar öffenbaren Fenstern ange-
ordnet werden dürfen. Sonstige Immissionen werden im Rahmen der Baugenehmi-
gungsverfahren gewürdigt. Hierdurch wird sichergestellt, dass während der Nutzungs-
phase die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ge-
wahrt bleiben. Anforderungen gegen die von dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden 
Emissionen werden weder gegenüber der DB Netz AG noch gegenüber der Stadt Lin-
den vorgetragen. 
 
zu 22.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auch die Funknetzplanung der DB Netz AG wird im Vorfeld der Ausarbeitung der Bau-
anträge beteiligt. 
 
zu 23.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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25. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 25.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bau eines 3. und 4. Gleises ist somit aktuell nicht geplant. Die „Blockverdichtung“ 
findet auf den beiden vorhandenen Gleisen statt, die von dem Bebauungsplan nicht be-
rührt werden. Sie wurde bei der Immissionsberechnung bereits berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seiten 12-15: Anlagen zur Stellungnahme der DB Netz AG (Kabellagepläne) 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Gefahrenabwehr (10.08.2021) 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die vorhandenen Trinkwasserleitungen wurden im Zuge einer gesamthydraulischen Be-
trachtung der Stadt Linden hinsichtlich des Löschwasserbedarfs bzw. der Zurverfügung-
stellung von Löschwasser überprüft. Für die vorhandene Leitung wurde an den beste-
henden Hydranten eine mögliche Entnahmemenge zwischen 48 und 96 m³/h errechnet, 
bei ausreichend verbleibendem Druck von 1,5 bar im Netz.  
Die Festlegung des Löschwasserbedarfes erfolgt abschließend im Baugenehmigungs-
verfahren. Sollte es einer Löschwasserbevorratung bedürfen, erfolgt deren Nachweis 
ebenda durch den Bau einer Löschwasserzisterne. 
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zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Soweit die Standardhinweise die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung betreffen, 
wurden sie bei der Aufstellung des Bebauungsplanes bereits berücksichtigt. Weiterfüh-
rend sei auf die Ebene der Baugenehmigungsverfahren verwiesen. 
Da die Stadt Linden kein eigenes Hubrettungsfahrzeug vorhält, ist der zweite Rettungs-
weg bauseits nachzuweisen.  
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1.1 
 

Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Naturschutz (04.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 19 
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1.5 
 
 
 

zu 1.1.: Der Anregung wird wie folgt entsprochen: 
 
Die Fläche zwischen der geplanten Bebauung und der Grenze des räumlichen Gel-
tungsbereiches wird als Biotop gestaltet, wobei insbesondere auch die Lebensrauman-
sprüche der Blauflügligen Ödlandschrecke Berücksichtigung finden. In diese Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft einbezogen wird die bisher für Stellplätze vorgesehene Fläche östlich unterhalb 
des Bouleplatzes, so dass über die gesamte Länge des räumlichen Geltungsbereiches 
ein durchgehender Biotopverbund entsteht bzw. erhalten bleibt.  

Erläuterungen:  

Anlässlich der Stellungnahme der UNB wurde das Gelände am 02.09.2021 gegen Mit-
tag bei Sonnenschein erneut begangen. Das Vorkommen der Blauflügligen Ödland-
schrecke wurde hierbei bestätigt. Sandschrecken wurde hingegen keine gefunden. 
Die Blauflügligen Ödlandschrecken wurde im Norden der Schotterfläche auf der Ebene 
neben den Gleisanlagen sowie nördlich des Bahnhofsgebäudes auf den Schotterflächen 
neben den Gleisen beobachtet.   
Weitergehende Bestandsaufnahme sind nicht mehr möglich, da im Oktober/November 
2021 eine Bahnsteigerneuerung erfolgte, im Rahmen derer auch die Reste des ehema-
ligen Anschlussgleises beseitigt wurden. Die Fläche wurde anschließend mit Schotter 
aufgefüllt und glattgezogen. Die Fundstellen vom 02.09.2021 sind damit ebenfalls nicht 
mehr vorhanden.  
Die Tochterfirma der Deutschen Bahn, die die Baumaßnahmen beauftragt hat, hat dem 
ausführenden Unternehmen offenbar auch gestattet, die im räumlichen Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes liegenden Anschlussflächen großräumig für die Baustellenein-
richtung, die Lagerung von Asphaltaufbruch und Baustoffen zu nutzen.  
Die Grundstückseigentümerin hat von den Baumaßnahmen und der Nutzung ihrer Flä-
chen erst erfahren, als der Biologe im Oktober eine nochmalige Begehung durchführen 
wollte und feststellen musste, dass die hier in Rede stehenden Biotopstrukturen bereits 
zerstört waren. Die UNB wurde hierüber unverzüglich informiert.   
Aufgrund ihrer vorherigen Wertigkeit weist hier der Entwurf des Bebauungsplanes die 
vormaligen Schotterflächen, soweit sie im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs-
planes liegen, als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft aus. Geplant sind u.a. bodenoffene Bereiche mit grab-
barem Substrat und Bereiche, die mit einem Saatgut für autochtone, ausdauernde blüh- 
und fruchtreiche Stauden als Ersatzlebensraum für Schmetterlinge und Heuschrecken 
versehen werden (Umweltbericht CEF-Maßnahme 2a).  
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In die Gestaltung einbezogen wird auch die Fläche unterhalb der noch aus der früheren 
gewerblich-industriellen Nutzung stammenden Bruchsteinmauer. Die so erweiterte Flä-
che für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft überlagert einen Teil der nicht-überbaubaren Grundstücksflächen des Allge-
meinen Wohngebietes, auf dem bisher Stellplätze vorgesehen waren.   
Aus der vermörtelten Bruchsteinmauer sind im mittleren Abschnitt bereits Teile heraus-
gebrochen, weshalb die Stadt Linden im November 2021 die Mauer freistellen musste, 
um sie auf das Vorhandensein weiterer Schäden überprüfen zu können. Da die Stand-
sicherheit nicht mehr gegeben ist, muss die Mauer zurückgebaut werden. Sie wird durch 
eine Böschung ersetzt, die in die Biotopgestaltung einbezogen wird.  
Der Boule-Club enthält als Ersatz für die ihm hierdurch verlorengehende Fläche eine 
Erweiterung in nördliche Richtung zu Lasten des angrenzenden Gewerbegebietes. Es 
handelt sich um eine Fläche von rd. 169 m².   
Von der Änderung betroffen sind die Stadt Linden, der Vorhabenträger und der Boule-
Club. Der Vorhabenträger hat der Änderung zugestimmt (Städtebaulicher Vertrag), der 
Boule-Club ebenso (Abwägungstabelle Anlage 1). Die Abstimmung mit der UNB erfolgte 
am 16.03.2022 und wurde in einem Gesprächsvermerk festgehalten (Abwägungstabelle 
Anlage 2). Gegenstand des Gespräches war das unter Ziffer 2 erläuterte 3-Zonen-Kon-
zept, das bereits der nächsten Konkretisierungsstufe, der Baugenehmigungsebene, zu-
geordnet wird. Die Grundstückseigentümerin hat der UNB gegenüber eine Verpflich-
tungserklärung abgegeben, die auf seinen Flächen vorgesehenen Maßnahmen in den 
Bauantrag einfließen zu lassen. Resümierend wird festgestellt, dass die Änderungen die 
Grundzüge der Planung nicht berühren und kein weitergehendes Beteiligungsverfahren 
i.S. einer erneuten öffentlichen Auslegung erfordern. 
  
zu 1.2.: Der Anregung wird entsprochen. 

Der Umweltbericht wurde ergänzt, die Karte ist auf Seite 52 abgedruckt (Abb. 21: Lage 
der Reptilienbretter). 

zu 1.3.: Der Anregung wird entsprochen. 

Die artenschutzrechtlichen Hinweise werden ergänzt. 

zu 1.4.: Der Anregung wird entsprochen. 

Der Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungsplanes führt auf Seite 52 aus, dass Ha-
selmäuse in der Gehölzstruktur längs der Sudetenstraße vermutet wurden:  

„Hier wurden im Bereich der Holzhütten 6 Haselmaustubs angebracht und regelmäßig 
auf Hinweise kontrolliert. Anfang November (2020) wurden potentielle geeignete Habi-  
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3.2 
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tatstrukturen auf Leernester untersucht. Da aber im Herbst (2020) verschiedene Holz-
hütten in den Gehölzstrukturen von den Eigentümern rückgebaut und Brennholzvorräte 
entfernt worden waren, ist die Nachuntersuchung nicht aussagekräftig.“ 

(Der Umweltbericht geht auf die Säuberungsmaßnahmen nicht näher ein. Die Stadt Lin-
den als Grundstückseigentümerin hat sie jedenfalls nicht veranlasst.)   

Die Haselmaus wurde bei keiner der beiden unabhängig voreinander angewendeten 
Nachweisemethoden gefunden. Erst im Herbst 2021 gelang ein Nachweis. Auf Anre-
gung der UNB soll eine Umsiedlung an den Waldrand nördlich der „Sandgrube Stein-
müller“ durchgeführt werden. Dazu werden das Plangebiet und angrenzende Bereiche 
ab Ende März 2022 mit 30 Haselmausnistkästen zum Fang der Haselmäuse ausgestat-
tet. Die Nisthilfen werden zwischen April und November an 14 Terminen (zwei pro Mo-
nat) auf Besatz kontrolliert. Besiedelte Kästen werden verschlossen und auf direktem 
Weg in den Ersatzlebensraum transportiert. Zusätzlich zu jedem besetzten Kasten 
(„Umsiedlungsversteck“) werden drei weitere Verstecke im unmittelbaren Umfeld aus-
gebracht. Die Umsiedlung mit den bereits besetzten Kästen und dem eigenen Nest er-
höht die Akzeptanz der Umsiedlungsfläche und erleichtert die Umgewöhnung. Das Kon-
zept ist mit der UNB abgestimmt und Bestandteil der Abwägungstabelle (Anlage 3) 

zu 1.5.: Den Bedenken wird abgeholfen. 

Vor Beginn der Baufeldfreistellung wird eine Überprüfung vorgenommen. Die Ergeb-
nisse und die hieraus ggf. abzuleitenden Maßnahmen werden mit der UNB abgestimmt.  
Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 

zu 1.6.: Der Anregung wird entsprochen. 

Die Anpflanzung von fruchtenden Sträuchern und die Anlage von Blühstreifen (CEF-
Maßnahmen 2a und 3) erfolgt auf der Böschung zwischen Boule-Platz und Bahnanla-
gen, die Anlage einer artenreichen Ruderalvegetation (CEF-Maßnahme 2b) erfolgt über 
die gesamte Länge des räumlichen Geltungsbereiches entlang der Bahnanlagen. Die 
Details der Gestaltung werden mit der UNB auf Ebene der Baugenehmigung abge-
stimmt. 

zu 2.: Den Anregungen wird wie folgt entsprochen: 

Es werden drei parallel verlaufende Biotopstrukturen entwickelt:  

1) Die Gehölzstruktur entlang der Sudetenstraße bleibt bis auf die Zuwegungen zu den 
geplanten Mehrfamilienhäusern erhalten. Die zu erhaltenden Gehölzflächen verbleiben 
im Eigentum der Stadt Linden.     
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2) Die Dachflächen der Mehrfamilienhäuser und ihrer Verbindungselemente werden be-
grünt, wobei die Attraktivität für Fluginsekten wie Bienen und Schmetterlinge u.a. durch 
eine variable Substratdicke und das Einbringen von Sandlinsen gezielt gefördert wird. 
Der vermeintliche Widerspruch zu der Nutzung der Dachflächen für die Gewinnung von 
Solarenergie wird durch eine differenzierte und abgestimmte Gestaltung aufgelöst.  

3) Die Gestaltung der Flächen zwischen der geplanten Wohnbebauung und der bahn-
seitigen Grenze des räumlichen Geltungsbereiches wurde bereits unter Ziffer 1.1. ange-
sprochen.  

Die Umsetzungen des „3-Zonen-Konzeptes“ wird beispielhaft zeigen, wie die Biodiver-
sität auch im städtischen Innenbereich gefördert werden kann. Die Konkretisierung der 
Maßnahmen zu 2) und 3) wird nach vorheriger Abstimmung mit der UNB Teil des Bau-
antrages.   

zu 3.1.: Der Anregung wird entsprochen. 

zu 3.2.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Als Habitatbäume werden solche Bäume bezeichnet, die Rückzugsmöglichkeiten und 
Lebensräume für auf Kleinstbiotope angewiesene Tierarten bieten. Es handelt sich häu-
fig um sehr alte Bäume mit Höhlen, Rissen, Faulstellen, Pilzkonsolen und zersetzten 
Holzstrukturen wie z.B. Huteeichen.  

Der Baumbestand im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist hingegen 
vergleichsweise jung und zeichnet sich vor allem durch sein Lebensraumpotential aus. 
Eine über die Bestandskarte zum Umweltbericht, in der die Bäume im Einzelnen mit 
Angabe des Stammdurchmesser eingetragen und tabellarisch aufgelistet sind, hinaus-
gehende Darstellung ist nicht erforderlich.    

zu 4.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Sie geben Anlass, zunächst einige allgemeinen Ausführungen zu machen: Nach § 1a 
Abs. 3 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Ausgleich soll durch ge-
eignete Darstellungen und Festsetzungen, auch an anderer Stelle als am Ort des Ein-
griffs, erfolgen. Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen können auch vertragliche 
Vereinbarungen nach § 11 oder sonstige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf von 
der Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen werden.  

Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt sind oder zulässig waren. (Auch § 18 Abs. 1 BNatSchG verweist da- 
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rauf, dass über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches zu entscheiden ist.)  

Eine verbal-argumentative Auseinandersetzung mit den Auswirkungen auf Tiere, Pflan-
zen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt ist also ausreichend, um den bundesgesetz-
lichen Anforderungen zu genügen. Schon die vorstehend wiedergegebene Auflistung 
der in § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB genannten Belange lässt aber erkennen, dass sich die 
Frage, ob ein Ausgleich angemessen und verhältnismäßig ist, in der Regel nur schwer 
zu beantworten ist. Daher wird vielfach die Kompensationsverordnung des Landes Hes-
sen (GVBl. 2018, 652) herangezogen, die den Versuch einer Skalierung der für die Ein-
griffsregelung relevanten Belange unternimmt. Anzuwenden ist die KV bei der Vorha-
bengenehmigung. Sie wurde nicht für die Ebene der Bauleitplanung konzipiert.  

Dies bestätigt auch das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz mit seiner Äußerung, dass die Kompensationsverordnung „auch 
außerhalb des eigentlichen Anwendungsbereiches z.B. in der Bauleitplanung freiwillig 
zur Ermittlung des abwägungserheblichen Materials herangezogen“ wird (https://um-
welt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021-08/einfuehrung_in_die_kompensati-
onsverordnung_2018.pdf).  

Dass die Kompensationsverordnung vorliegend nicht als alleinige Grundlage für Abwä-
gung dienen darf, mögen folgende Beispiele verdeutlichen:  

1. Eine nicht begrünte Dachfläche wird lt. Nutzungstyp 10.710 mit 3 Biotopwertpunkten 
(WP)/m² bedacht. Der Nutzungstyp 10.720 sieht für extensiv begrünte Dachflächen und 
begrünte Fundamente 19 WP/m² vor. Die UNB regt aufgrund der Verschattung durch 
die Kollektoren eine Interpolation und einen Ansatz von 11 WP/m² an (vgl. S. 25). Die 
Kompensationsverordnung unterscheidet aber (auch) bei Nutzungstyp 10.720 nicht da-
nach, ob es sich um eine vollständig der Sonne ausgesetzte oder um eine verschattete 
Fläche handelt. Da die Traggestelle für die Kollektoren nur einen minimalen Flächenbe-
darf haben und auf die Verschattung bei der Wahl der Ansaatmischung reagiert werden 
kann, kann also mit 19 WP/m² weitergearbeitet werden.  

Der Anregung der UNB folgend, würde sich das rechnerische Defizit zwar erhöhen. Ein 
zusätzliche Ausgleichsbedarf wird hierdurch aber nicht ausgelöst, da im Rahmen der 
bauleitplanerischen Abwägung dem rechnerischen Defizit die Nutzung der Solarenergie 
als ein wichtiger Beitrag zur Dekarbonisierung und damit zum Klimaschutz gegenüber-
gestellt werden darf.  

 

https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021-08/einfuehrung_in_die_kompensationsverordnung_2018.pdf
https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021-08/einfuehrung_in_die_kompensationsverordnung_2018.pdf
https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021-08/einfuehrung_in_die_kompensationsverordnung_2018.pdf
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2. Die UNB teilt per E-Mail am 08.12.2021 mit, dass für den Eingriff in das Landschafts-
bild und die Vernetzung/Zerschneidung jeweils ein Abschlag von 3 WP/m² empfohlen 
wird (vgl. S. 26).   

Wann ein Eingriff in das Landschaftsbild vorliegt, ist der Kompensationsverordnung nicht 
zu entnehmen. Anlage 2 Nr. 2.2.1 verlangt aber eine „erheblichen Beeinträchtigung“ des 
Landschaftsbildes, die in der Umgebung des Eingriffs wahrnehmbar sein muss. Zur 
Frage, wem die Beurteilung obliegt, enthält sich die KV. Die Kommentarliteratur zu dem 
Verunstaltungsverbot des § 9 HBO spricht von einem „für ästhetische Eindrücke offenen 
Betrachter“ (Allgeier/Rickenberg: Die Bauordnung für Hessen, Kommentar, 9. Auflage, 
§ 9 Rn. 9). Schon diese wenigen Worte veranschaulichen die Herausforderungen, die 
sich bei der Bewertung stellen.  

Für die durch den Bebauungsplan „Am Bahnhof“ vorbereitete Bebauung wird festge-
stellt, dass eine Beeinflussung des Landschaftsbildes nur in Richtung NO und O erfolgt 
und die geplante Bebauung auch für die von dort blickenden Personen als Ortsrand 
wahrgenommen werden wird, eine Funktion, die derzeit der Bebauung nur wenige Meter 
östlich entlang der Sudetenstraße zukommt. Dass die im Vollzug des Bebauungsplanes 
zulässige Bebauung, die höhenmäßig mit der Bestandsbebauung korrespondiert und im 
Vergleich zu dieser ein in Farbe und Formensprache einheitliches Bild liefert, eine „er-
hebliche Beeinträchtigung“ bezogen auf das Landschaftsbild hervorbringen wird, ist we-
der beleg- noch nachvollziehbar. 

Anlage 2 Nr. 2.2.2 der Kompensationsverordnung gestattet eine Zusatzbewertung bei 
der Zerschneidung vor dem Eingriff vorhandener Vernetzungsbeziehungen in der Um-
gebung des Eingriffs. Da die Gehölzstruktur entlang der Sudetenstraße mit Ausnahme 
der Zuwegungen erhalten bleibt und auch die Flächen entlang der Gleisanlagen nicht 
unterbrochen werden, bleibt hier nur die Verbindung in Ost-West-Richtung zwischen den 
vorgenannten Strukturen. Aufgrund deren Nutzung für die Baustelleneinrichtung im 
Herbst 2021 ist die Zerschneidung aber bereits erfolgt. Eine Bilanzierung ist nicht erfor-
derlich.  

Das Fazit der der Eingriffs- und Ausgleichsbilanz aus dem Umweltbericht zum Entwurf 
des Bebauungsplanes, dass keine externen Kompensationsmaßnahmen erforderlich 
werden, gilt fort. Dennoch wurde die Bilanz aktualisiert, u.a. um dem geänderten Grenz-
verlauf zwischen der öffentlichen Grünfläche, Zweckbestimmung Bouleplatz, und dem 
Gewerbegebiet, dem Verzicht auf Stellplätze zugunsten einer Erweiterung der Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft und der Modifizierung der Festsetzungen innerhalb der Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  
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Rechnung zu tragen. Im Ergebnis beträgt das Defizit zwischen Bestand und Planung 
380.478 - 368.367 = 12.111 Wertpunkte (vgl. Abwägungstabelle Anlage 4). Da auf der 
Planungsseite die max. zulässigen Eingriffe in die Bilanz einfließen, die regelmäßig über 
den im Vollzug eines Bebauungsplanes tatsächlich realisierten Eingriffen liegen, kann 
für den Bebauungsplan „Am Bahnhof“ trotz des geringen rechnerischen Defizits von ei-
ner vollumfänglich ausgeglichenen Planung gesprochen werden.     

Unabhängig jeglicher Bilanzierung stellt die Stadt Linden außerhalb der Bauleitplanung 
aber den nördlich an den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes angren-
zenden Teil von Flst. 800/14 mit einer Fläche von rd. 800 m² zur Verfügung. Es handelt 
sich um eine Sukzessionsfläche im Zulauf der ehem. Feldbahn zur Umladestelle, die 
sich infolge fehlender Nutzungskonkurrenzen und nachbarschaftlicher Störungen zu ei-
nem feldgehölzähnlichen Biotop entwickelt hat. Nur an der Nordspitze wurde, da höhen-
gleich, eine Teilfläche als Zufahrt von der Sudetenstraße zu den Gleisanlagen im Zuge 
der Bahndammsanierung 2021 freigestellt. Diese rd. 800 m² werden in die Zone 3 des 
unter Ziffer 2 beschriebenen Konzeptes einbezogen.  
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Sehr geehrter Herr Fischer, 
  
aufgrund von Beschattungseffekten empfehlen wir bei Aufstellen der Kollekt-
oren eine Interpolation für die Dachbegrünung aus den Biotoptypen 10.710 
und 10.720. 
Daraus würde sich für die Dachbegrünung ein Biotopwert von 11 WP/m2 Flä-
che ergeben. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen, 
im Auftrag 
 
Sabrina Rest 
__________________________  
Landkreis Gießen        
Der Kreisausschuss            
Fachdienst 72 – Naturschutz                  
Gebäude B Büro B203 
Riversplatz 1 - 9 
35394 Gießen                      
  
Tel.: (0641) 9390-1720                          
Fax.: (0641) 9390-1508 
  
sabrina.rest@lkgi.de 
http://www.lkgi.de  
 Bitte prüfen Sie, ob diese E-Mail wirklich ausgedruckt werden muss. 
  
Zum Schutz unserer IT-Netzwerke nehmen wir keine alten Office-Dokumente mehr ent-
gegen. Dies betrifft folgende Dateiformate: doc, docm, xls, xlsm, ppt, pptm und pub.  
PDF-Dokumente sowie Office-Dokumente im neuen Dateiformat können Sie uns wie ge-
wohnt weiterhin zusenden.  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage (https://www.lkgi.de/kontakt).  
  
  
 
  
  

Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Naturschutz (08.12.2021, 1/2) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Aufgrund der Anregung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Dachflächen zusätzlich zur 
Begrünung noch für die Gewinnung von Solarenergie zu nutzen und dies festzusetzen, 
wurde der UNB am 08.12.2021 der Formulierungsvorschlag für die Festsetzung ge-
sandt. Der Formulierungsvorschlag lautet:  

„Die technisch nutzbaren Dachflächen, d.h. alle Dachflächen mit Ausnahme von Aus-
stiegsöffnungen, Dachflächenfenstern, die der notwendigen Belichtung darunter liegen-
der Räume dienen, Schachtköpfen von Personenaufzügen, Attiken usw. sind mit Pho-
tovoltaikmodulen und/oder Solarwärmekollektoren zur Nutzung der solaren Strahlungs-
energie auszustatten.“ 

Anlässlich der für die Verwirklichung des 3-Zonen-Konzeptes notwendigen Freiflächen 
wird der Anteil der Dachfläche für die Solarnutzung auf 50% - 70% begrenzt.  

Die Stellungnahme der UNB vom 08.12.2021 wird als Zustimmung zu der Doppelnut-
zung von Teilen der Dachflächen verstanden. 
 
Im Übrigen wird auf die Abwägung zu Ziffer 4 der Stellungnahmen vom 04.10.2021 ver-
wiesen. 
 
 
 

 

 

 

  

mailto:sabrina.rest@lkgi.de
http://www.lkgi.de/
https://www.lkgi.de/kontakt
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Sehr geehrter Herr Fischer, 
 
bezüglich der Bewertung des Landschaftsbildes empfehlen wir die Kompen-
sationsverordnung, Anlage 2 Punkt 2.2.1 und 2.2.2. zu verwenden. Gemäß 
Punkt 2.3 empfehlen wir für den Eingriff in das Landschaftsbild und die Ver-
netzung/Zerschneidung jeweils die Einstufung „hoch“ (3 WP/m2) zur Berech-
nung des Defizits zu verwenden. 
Mit Einbezug der Wohngebietsfläche von 9100m2 und der Gewerbegebiets-
fläche von 2000m2 würden sich 50.550 auszugleichende BWP ergeben. 
 
Herleitung:  
Wohngebietsfläche: 9100m2 * GRZ (0.5) + 50%ige Überschreitungsmöglichkeit = 
9100*0.75=6825m2 überbaubare Fläche 
Gewerbegebietsfläche: 2000m2*GRZ (0.8) = 1600m2 überbaubare Fläche 
6825+1600=8425qm * 6 WP = 50.550 WP 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
im Auftrag 
Sabrina Rest 
__________________________ 
Landkreis Gießen 
Der Kreisausschuss 
Fachdienst 72 – Naturschutz 
Gebäude B Büro B203 
Riversplatz 1 - 9 
35394 Gießen 
Tel.: (0641) 9390-1720 
Fax.: (0641) 9390-1508 
sabrina.rest@lkgi.de 
http://www.lkgi.de 

 Bitte prüfen Sie, ob diese E-Mail wirklich ausgedruckt werden muss. 
Zum Schutz unserer IT-Netzwerke nehmen wir keine alten Office-Dokumente mehr entgegen. Dies 
betrifft folgende Dateiformate: doc, docm, xls, xlsm, ppt, pptm und pub. 
PDF-Dokumente sowie Office-Dokumente im neuen Dateiformat können Sie uns wie gewohnt wei-
terhin zusenden. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage (https://www.lkgi.de/kontakt). 

 

Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Naturschutz (08.12.2021, 2/2) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Übrigen wird auf die Abwägung zu Ziffer 4 der Stellungnahmen vom 04.10.2021 ver-
wiesen. 
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1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreisausschuss Landkreises Gießen, FD Verkehr (13.08.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Da es sich bei der Sudetenstraße um eine in beiden Richtungen befahrbare Stadtstraße 
handelt, die auch derzeit schon von Fahrzeugen der Ver- und Entsorgung befahren wird, 
ist die Erreichbarkeit gewährleistet. 
Für Rettungsfahrzeuge wird der Nachweis, dass die Einsatzkräfte auch von der Bahn-
seite aus zu möglichen Brandherden gelangen können, auf Ebene der Baugenehmi-
gungsverfahren geführt. Grundlage bildet hier die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr 
auf Grundstücken“. 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege (26.08.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
zu 1.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Das ehem. Bahnhofsgebäude wird als Kulturdenkmal gekennzeichnet, auch wenn es 
sich außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befindet und bei einem Abstand von 
rd. 50 m zwischen dem Gebäude und der geplanten Bebauung nicht mit einer abwä-
gungsbeachtlichen Beeinträchtigung seiner Erlebbarkeit zu rechnen ist.  
Das Denkmalverzeichnis (https://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de) führt als Be-
gründung für die Unterschutzstellung aus: „Das 1905 errichtete Bahnhofsgebäude, das 
mit seinen in der Höhe abgestuften Anbauten eine interessant gestaltete, lang ge-
streckte, asymmetrische Gebäudeabfolge bildet, weist zeittypische historisierende For-
men auf. Während die der Bahnstrecke zugewandte Seite vorwiegend Fachwerkfigura-
tionen mit die Gebäudeecken betonenden Streben und differenzierten Brüstungsfiguren 
zitiert, wird die auf die Straße orientierte Seite durch den Wechsel der Materialien Klin-
ker, Putz und Schiefer charakterisiert. Wichtige Details sind hier der risalitartig hervor-
gehobene, linke Klinkertrakt, die bogen- oder flachbogenförmig abschließenden Fens-
ter- und Türöffnungen, der rechts gelegene, breite, horizontal untergliederte Giebel und 
die gestaffelte Dachabfolge der sich weiter rechts anschließenden Erweiterungsbauten. 
Das Bahnhofsgebäude ist einschließlich der angefügten Nebengebäude Kulturdenkmal 
aus geschichtlichen und städtebaulichen Gründen.“  
Die Ansicht ist derzeit gegeben von der Bahnhofstraße aus, von dem gepflasterten Vor-
platz aus und von der Treppe, die von der Sudetenstraße aus zu dem Vorplatz führt. 
Keine dieser drei wesentlichen Blickbeziehungen wird unterbrochen. Der ehem. Bahn-
hof bleibt als freistehendes Gebäude erlebbar. 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht für den vorliegenden Abwägungsprozess 
nicht, die er die Ebene der Baugenehmigungsverfahren betrifft, im Rahmen derer von 
der Bauaufsicht auch die zuständigen Denkmalschutzbehörden beteiligt werden. 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
  

https://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de/
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Landesamt für Denkmalpflege - hessenARCHÄOLOGIE (07.09.2021) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein entsprechender Hinweis wurde bereits anlässlich der Stellungnahme vom 
07.05.2020 zum Vorentwurf in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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1.  
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 

8. Ovag Netz GmbH (01.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Transformatorenstation ist im Bebauungsplan enthalten. Eine Übernahme der Kabel 
ist nicht erforderlich, da diese in der Straßenparzelle liegen. 

zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Kabel bleiben im öffentlichen Bereich. 

zu 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Das beauftragte Architekturbüro wird rechtzeitig vor Beginn von Baumaßnahmen mit 
dem Netzbezirk Friedberg Kontakt aufnehmen und zudem die ausführenden Firmen ent-
sprechend unterrichten.  

zu 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Änderungen an den Bestandsanlagen werden keine notwendig. 

zu 5.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Grundstückseigentümerin wird der ovag Netz GmbH die erforderliche Fläche zu ge-
gebener Zeit zur Verfügung stellen, sofern sich dies im weiteren Verlauf der Planung als 
erforderlich erweisen sollte. Einer besonderen Festsetzung im Bebauungsplan bedarf 
es hierfür nicht, denn es handelt sich um eine sonstige Nebenanlage i.S. § 14 Abs. 2 
BauNVO, die auch zugelassen werden können, soweit für sie im Bebauungsplan keine 
besonderen Flächen festgesetzt sind.  

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Fachabteilung Friedberg wird frühzeitig beteiligt. 

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan setzt keine externen Ausgleichsflächen fest. 
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zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Anlage zur Stellungnahme der OVAG Netz GmbH: Trasse Mittelspannung 
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Anlage zur Stellungnahme der OVAG Netz GmbH: Trasse Niederspannung 
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Anlage zur Stellungnahme der OVAG Netz GmbH: Beleuchtungsplan 
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Regierungspräsidium Gießen (27.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 38 ff. 
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3. 
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zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. und 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Nach der „Starkregen-Hinweiskarte“ ist von einem Starkregen-Index „Mittel“ auszuge-
hen. Eine erhöhte Gefährdung (Starkregen-Index „Erhöht“) liegt nördlich vor. Es dürfte 
sich hierbei um das Lückenbachtal handeln. Da die „Starkregen-Hinweiskarte“ mit ihrem 
1x1 km-Raster vergleichsweise grobkörnig ist, stellt sich die Frage nach der Notwendig-
keit einer Fließpfadkarte. Fließpfadkarten können in einer Auflösung von 1x1 m eine 
erste Übersicht der potenziellen Fließpfade, die das Regenwasser bei einem Starkre-
genereignis nehmen würde, geben. Nach den Ausführungen auf der Homepage des 
HLNUG werden hierbei Hangneigungen in unterschiedlichen Abstufungen, Landnutzun-
gen und Gebäudeinformationen berücksichtigt. Die Fließpfade werden mit einem Puffer 
von 20 m dargestellt, um die Gefährdung von Gebäuden oder anderer Infrastruktur bes-
ser sichtbar zu machen. 
Eine Fließpfadkarte ist für den vorliegenden Abwägungsprozess nicht erforderlich, da 
aufgrund der Lage des räumlichen Geltungsbereiches über dem Lückenbachtal, den 
Maßnahmen zur Rückhaltung des Niederschlagswassers wie z.B. der Dachbegrünung 
und den Schotterflächen entlang der Bahnanlagen innerhalb und im Anschluss an den 
räumlichen Geltungsbereich auch bei Starkregenereignissen kein Gefährdungspotential 
für die angrenzende Bebauung insbesondere auch westlich entlang der Sudetenstraße, 
gegeben ist. 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Rammkernsondierungen werden rechtszeitig vor Beginn der Baumaßnahmen 
durchgeführt, das Ergebnis wird dem Dez. 41.4 vorgelegt. Grundsätzlich werden alle 
bodeneingreifenden Maßnahmen durch den Fachgutachter begleitet. Sollte sich hierbei 
zeigen, dass teilräumlich ein Bodenaustausch notwendig wird, wird dieser durchgeführt. 
Das Dez. 41.4 wird rechtszeitig vor deren Beginn über alle Maßnahmen informiert.  
Eine Kennzeichnung nach § 9 Abs. 5 BauGB ist nicht erforderlich, da keine „Flächen, 
deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind“ vorliegen. 
 
zu 7.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es handelt sich um einen Mustertext ohne konkreten Bezug zu dem vorliegenden Be-
bauungsplan. Die Stadt Linden jedenfalls klammert weder bei dem Bebauungsplan „Am 
Bahnhof“ noch bei ihrer sonstigen Bauleitplanung mögliche Bodenbelastungen aus.  
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9. 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 

 
 
 
zu 8.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Eine bodenkundliche Untersuchung ist nicht erforderlich, da der räumliche Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes im BodenViewer nicht bewertet wird. Die bewerteten Flä-
chen beginnen erst nördlich des Mittelweges (https://bodenviewer.hessen.de). 
Die Flächen im räumlichen Geltungsbereich werden/wurden wie folgt genutzt (von Nord 
nach Süd): 

- Ehem. Wiegehaus, bahnseitig Brachfläche (ehem. Feldbahnanlage) 
- Bouleplatz (ehem. Betriebsfläche Erzverladung)  
- Grünfläche (ehem. Betriebsfläche Erzverladung) 
- Gehölzstreifen entlang der Sudetenstraße mit 2 kleineren Grabgärten (ehem. Klein-

gärten bis an die Abgrabung zu den Bahnbetriebsflächen) 
- Abgrabungsfläche, im Herbst 2021 als Baustelleneinrichtung und Lagerflächen durch 

ein von einem Tochterunternehmen der Bahn AG beauftragtes Bauunternehmen ge-
nutzt (ehem. Ladestraße des Bahnhofes Großen-Linden) 

- Bei der „satten Begrünung“ handelt es sich um die Folgen einer mehrjährigen Sukzes-
sion nach Aufgabe der vormaligen gewerblichen Nutzungen.  

Nach Rücksprache mit der Bearbeiterin am 05.11.2021 wird seitens des Dez. 41.4 an 
der Anregung einer bodenkundlichen Untersuchung nicht festgehalten. Vereinbart 
wurde, dass im Rahmen der unter Ziffer 7 angesprochenen baubegleitenden Untersu-
chungen an den Stellen, die noch Rudimente gewachsenen Bodens aufweisen können, 
Bodenprofile erstellt und dem Dez. 41.4 zur Kenntnis gegeben werden.  
 
zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 10.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht für die vorliegenden Abwägungsprozess 
nicht, da das Baumerkblatt ohnehin zu berücksichtigen ist und mit den Baumaßnahmen 
auch nur Unternehmen beauftragt werden, die das Baumerkblatt sowohl kennen als 
auch berücksichtigen. 
 
 
 
 

https://bodenviewer.hessen.de/


Bebauungsplan Nr. 68 „Am Bahnhof“       Seite 42 

 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 

zu 11. und 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ergänzend sei auf die Stellungnahme vom 01.11.2021 verwiesen (Seite 44/45) 
 
zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie wurden zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes, dem eigentlichen 
Adressaten, bereits in der Begründung hierzu bemerkt. 
 
zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 15.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Ausführungen in der Stellungnahme vom 06.05.2020 zum Vorentwurf des Bebau-
ungsplanes lauteten: 
 
„Durch die BauGB-Novelle 2017 haben sich u.a. auch wesentliche Änderungen und so-
mit weitere Anforderungen im Zusammenhang mit dem Beteiligungsverfahren nach § 3 
Abs. 2 BauGB (Offenlage) ergeben: 

1. Für den Regelfall bleibt es bei einer Auslegungsfrist von einem Monat; mindestens 
jedoch muss die Auslegungsfrist nun 30 Tage betragen. Dies ist bei der Berechnung 
der Frist für die Offenlage - insbesondere bei einem Fristbeginn im Februar sowie 
am 30./31. Januar- zu beachten. 

2. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist eine angemessen längere Auslegungs-
dauer zu wählen. 

Nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2d BauGB ist es für die Rechtswirksamkeit des Bauleit-
plans unbeachtlich, wenn bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nicht für die Dauer 
einer angemessen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die An-
nahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist. 
Damit diese Planerhaltungsvorschrift ggf. zur Anwendung kommen kann, sollten die Ge-
meinden generell festhalten, ob und aus welchen Gründen aus ihrer Sicht kein wichtiger 
Grund vorliegt, der eine Verlängerung der Auslegung erfordert.“ 

Handelt es sich um einen Bebauungsplan mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, sollte somit 
die Gemeinde von vornherein die Auslegung um ein bis zwei Wochen verlängern. Das 
kann bei Überplanung des Bestandes oder bei der Erforderlichkeit mehrerer Fachgut-
achten oder bei Auslegung während der Ferienzeit der Fall sein.  
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Besteht besonderer Zeitdruck, so dass die Auslegung nicht vorsorglich verlängert wer-
den kann, sollte die Gemeinde die Gründe darlegen. Eine nachvollziehbare Begründung 
hat nach § 214 Abs. 1 Nr. 2 d BauGB zur Folge, dass die Gerichte den Fehler als unbe-
achtlich ansehen.  
 
Eine solche Begründung ist vorliegend nicht erforderlich, denn der Entwurf des Bebau-
ungsplanes „Am Bahnhof“ lag nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit von Montag, dem 
30.08.2021 bis einschl. Freitag, dem 29.10.2021 zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
9 Wochen werden auch für den Bebauungsplan „Am Bahnhof“ für ausreichend erachtet. 
Die Begründung zum Bebauungsplan wird entsprechend ergänzt. 
 
zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__214.html
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Regierungspräsidium Gießen (01.11.2021) 
 
Beschlussempfehlung 
 
vgl. Seite 45 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Immissionsberechnung hat gezeigt, dass die Belange des Schallschutzes auf Bau-
genehmigungsebene gelöst werden können. Damit kann auf die Baugenehmigungs-
ebene verwiesen werden. Der Städtebauliche Vertrag kann sich darauf beschränken, 
eine Einhaltung der Vorgaben der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, zu fordern. Die  
bauaufsichtlich bindend eingeführte Norm regelt die Dimensionierung von passiven 
Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden. Zum Schutz gegen Außenlärm werden dort An-
forderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen von Aufenthaltsräumen ge-
stellt.  
Der Bebauungsplan setzt nur fest, dass zur Bahnseite hin keine Aufenthaltsräume bzw. 
nur solche ohne drehbar öffenbare Fenster angeordnet werden dürfen. Es handelt sich 
hierbei um das wesentliche Element des grundsätzlich zur Verfügung stehenden Instru-
mentariums. Weitere Elemente sind  
 
- der Verzicht auf Aufenthaltsräume auf der Bahnseite 
- die Belichtung von Aufenthaltsräumen „über Eck“ 
- der Einbau feststehender Fenster mit mechanischer Lüftungseinrichtungen  
- der Einbau von Fenstern, die auch im gekippten Zustand eine hinreichende Schall-

dämmung aufweisen, wie z.B. „Hafencityfenster“ 
- die Anordnung geschlossener Laubengänge als Pufferzone auf der Bahnseite  
 
Schon diese wenigen Beispiele zeigen, dass im Rahmen der Objektplanung ein ausrei-
chendes Instrumentarium zur Verfügung steht. Der Nachweis, dass die objektbezoge-
nen Schutzmaßnahmen in dem erforderlichen Umfang vorgenommen werden, erfolgt 
auf Ebene der Baugenehmigungsverfahren, er ist gutachtlich zu führen.    
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Bauleitplanung der Stadt Linden 
Bebauungsplan "Am Bahnhof" 
  
Stellungnahme der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
  
  
Sehr geehrter Herr Fischer, 
sehr geehrte Beteiligte des Planverfahrens, 
  
vielen Dank für die Beteiligung an dem oben genannten Verfahren. 
  
Zu den von Ihnen vorgelegten Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 
  
In unmittelbarer Nachbarschaft zum Planungsgebiet befindet sich der Bahnhof Großen 
Linden. Der Bahnhof ist in der zwischen DB Station&Service AG, Land Hessen und 
dem RMV geschlossenen Rahmenvereinbarung über die Modernisierung und Quali-
tätsverbesserung von enthalten und soll bis Ende 2029 barrierefrei ausgebaut werden. 
Hierzu wird die DB Station&Service AG sich bei Planungsbeginn mit der Stadt in Ver-
bindung setzen. 
  
Die stufenfreie Erschließung des Bahnhofs erfolgt derzeit ausschließlich von der Süd-
seite her. Bei 280 m langen Bahnsteigen ist eine Zugangsmöglichkeit auch von der 
Nordseite her sinnvoll, da so die Wege für Reisende aus den nordwestlich gelegenen 
Wohn- und Gewerbegebieten erheblich verkürzt werden können. Durch die geplante, 
lückenlose Bebauung der Sudetenstraße wird diese Möglichkeit verhindert. Aus unse-
rer Sicht sollte die Option vorgesehen werden, einen Steg von der Sudetenstraße her 
zu den Bahnsteigen errichten zu können. Hierzu möchten wir empfehlen, bei der Be-
bauung zum Beispiel in Verlängerung der Ludwigstraße eine Öffnung für eine Wege-
verbindung einzuplanen. 
  
Da der Maßnahmenplan Park+Ride des RMV aus dem Jahr 2016 den P+R-Anlagen 
eine Überlastung bescheinigt und als Maßnahme die Erweiterung der Anlagen vor-
schlägt, ist es im Zusammenhang mit dem barrierefreien Ausbau der Station sinnvoll, 
auch die Anlagen im Bahnhofsumfeld, die der Verknüpfung dienen, zu modernisieren 
und an die heutigen Anforderungen anzupassen. Dazu müssen allerdings geeignete 
Flächen vorgehalten werden. Der RMV fördert die Planungen von Verknüpfungs- und 
Umfeldmaßnahmen an Bahnhöfen mit 50% der Planungskosten. Wir stehen Ihnen 
hierzu gerne für eine gemeinsame Planung bereit. 

RMV (10.12.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

zu 2.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Für den Bahnkunden aus nördlicher Richtung gibt es bereits eine Treppe, die von der 
Sudetenstraße aus auf das Bahngelände hinunterführt. Hier könnte auch ein direkter 
Zugang zu dem erst in den vergangenen Monaten erneuerten Bahnsteig eingerichtet 
werden, der den Bahnsteig in einen rd. 130 m langen südlichen und einen rd. 150 m 
langen nördlichen Abschnitt teilen würde. Damit würde der Zugang zumindest auf der 
Westseite deutlich verkürzt. Die DB Station & Service AG wird gebeten, sich um den für 
den Durchgang erforderlichen Geländeerwerb, betroffen ist das Grundstück mit dem 
Bahnhofsgebäude, zu bemühen.       
Die angeregte Bahnüberführung in Verlängerung der Ludwigstraße müsste von der Su-
detenstraße aus über die Gleisanlagen gehen, jeweils mit einer Treppe auf beiden Sei-
ten, um die Bahnsteige i.R. Gießen bzw. i.R. Frankfurt erreichen zu können. Um einen 
barrierefreien Zugang zu gewährleisten, wären zudem lange Rampen (nach DIN 18040 
beträgt die max. zulässige Neigung 6%) oder Aufzüge erforderlich. Es würde sich hierbei 
um eine Maßnahme der Stadt Linden handeln, da der unter Ziffer 1 angesprochene 
Umbau nur die bestehenden Bahnanlagen umfasst. Der Bedarf für eine Bahnüberfüh-
rung wird seitens der Stadt Linden aber nicht gesehen, da die Bahnsteige für Kraftfahrer, 
Buskunden, Radfahrer und Fußgänger von Süden aus erreichbar sind. Hervorzuheben 
ist hierbei, dass die Rahmenbedingungen für den Standortwahl des ehem. Bahnhofes 
heute noch die gleichen sind, wie vor 150 Jahren: die Bahnhofstraße bzw. der Breite 
Weg stellen die wesentlichen Verbindungen zu den Bevölkerungsschwerpunkten der 
beiden Stadtteile Großen-Linden und Leihgestern dar.  
Zudem wäre ein weiterer Zugang im Norden gerade auch für Pendler interessant, die 
ihre Kraftfahrzeuge dann aber in der Sudetenstraße abzustellen geneigt sein könnten. 
Ein solcher Parkdruck soll zur Wahrung der Wohnqualität der Bestandsbebauung aber 
gerade vermieden werden. Es bleibt daher bei der Erschließung von Süden aus.  

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Datengrundlage für den Maßnahmenplan stammt aus dem Jahr 2014 (Maßnahmen-
plan S. 5). Damit ist u.a. die mit dem Bau der Buswendeanlage 2018 erfolgte Optimie-
rung des Stellplatzangebotes noch nicht berücksichtigt.  

1. 

3. 

2. 
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Die Verkehrszählungen des von Ihnen vorgelegte Verkehrsgutachtens wurden im Sep-
tember 2020 angefertigt. Die Aussagekraft sehen wir kritischer als der Gutachter. Es ist 
davon auszugehen, dass zum einen zu diesem Zeitpunkt die Gesamtverkehrsmenge 
noch nicht wieder das übliche Maß erreicht hatte. Zum anderen war der Modal Split laut 
einer aktuellen Studie des RMV zu Lasten des ÖPNV von durchschnittlich 56% auf 43% 
gesunken.  
 
Bei 130 neuen Wohneinheiten mit ca. 200 zusätzlichen PKWs ist zudem davon auszu-
gehen, dass ein Teil der Fahrzeuge zeitweise oder dauerhaft im näheren Umfeld rund 
um die Neubauten insbesondere in der Sudetenstraße abgestellt wird und nicht auf 
den vorgesehenen Stellplätzen der Tiefgarage, so dass es hier zu zusätzlichen Kon-
kurrenzen kommt.  In diesem Zusammenhang begrüßen wir, dass die Zufahrt zur Tief-
garage nicht über den vorhandenen P+R-Platz erfolgt und sehen das als wichtige Vo-
raussetzung dafür, dass zumindest der Parkplatz von Fremdnutzern freigehalten wird.  
 
In Hinblick auf die Vermeidung von Fremdnutzung der P+R-Anlage möchten wir anre-
gen, ggf. weitere Maßnahmen zur Unterbindung der Fremdnutzung zu ergreifen (z.B. 
Parkzeitbeschränkungen oder eine Parkraumbewirtschaftung). 
  
Die weiteren Hinweise zum P+R finden Sie im RMV-Maßnahmenplan unter folgendem 
Link: 
https://www.rmv.de/c/de/informationen-zum-rmv/der-rmv/aufgaben-der-rmv-gmbh/ver-
kehrs-und-mobilitaetsplanung/massnahmenplan-park-ride 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
i.A. Markus Mendetzki 
M.Sc. Traffic and Transport 
Bereichsleiter 
Mobilitätsanforderungen und Rahmenplanung 
  
i.A. Alexandra Knau 
Bereich 
Mobilitätsanforderungen und Rahmenplanung 
GB Verkehrs- und Mobilitätsplanung 

 

Die Verkehrsuntersuchung 2020 hat westlich der Gleisanlagen 64 Stellplätze (ohne 
Bahnhofstraße westlich Sudetenstraße und ohne Sudetenstraße) und östlich der Gleis-
anlagen 34 Stellplätze identifiziert und diese als ausreichend erachtet. Nicht mitgezählt 
sind hierbei die im Frühjahr 2020 bereitgestellten rd. 60 Stellplätze am Indoor-Erlebnis-
park. Diese sind alle ebenerdig und können bei Bedarf noch durch den Bau eines Park-
decks aufgestockt werden.  
In der Summe stehen aktuell schon 150-160 Park & Ride-Parkplätze im Umfeld des 
Bahnhaltepunktes zur Verfügung.      
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Verkehrsuntersuchung 2020 resümiert, dass die Belegung am 17.09.2020 in den 
erhobenen Zeitbereichen 6.00 - 10.00 Uhr und 15.00 - 19.00 Uhr einer Auslastung um 
50 % entsprochen habe. Die Abschnitte östlich der Gleise seien insgesamt etwas höher 
belastet gewesen. Auch wenn, wie in der Stellungnahme vermutet, sich nach dem 1. 
Lockdown (22.03.2020 - 04.05.2020) das Verkehrsaufkommen noch nicht wieder „nor-
malisiert“ haben sollte, so bestätigen die Belegungsdaten doch, dass noch umfangrei-
che Kapazitätsreserven vorhanden sind.  
Ob die Nachfrage wieder den Stand wie vor der Corona erreichen wird, bleibt zudem 
abzuwarten, da die Pandemie den Wandel in der Arbeitswelt deutlich beschleunigt hat 
und hybride Arbeitsmodelle mit Homeoffice- und Bürotagen die Zahl der Arbeitswege 
dauerhaft reduzieren helfen.    
 
zu 5.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Bei der „Tiefgarage“ handelt es sich um eine Parkebene, die eine breite und helle Zufahrt 
bekommt und zur Bahnseite hin offen ist. Die typischen Angsträume, die häufig Kraft-
fahrer davon abhalten in Tiefgaragen zu fahren, werden damit vermieden, die Akzeptanz 
erhöht. Hierdurch wird auch der Umfang des Ausweichens auf angrenzende öffentliche 
Flächen nachhaltig reduziert.   
 
zu 6.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht für den vorliegenden Abwägungsprozess 
im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ nicht. Die 
Stadt Linden wird aber die Möglichkeiten der Parkraumbewirtschaftung auf den städti-
schen Flächen unabhängig der Bauleitplanung prüfen. 
 
zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

4. 

5. 

6. 

7. 

https://www.rmv.de/c/de/informationen-zum-rmv/der-rmv/aufgaben-der-rmv-gmbh/verkehrs-und-mobilitaetsplanung/massnahmenplan-park-ride
https://www.rmv.de/c/de/informationen-zum-rmv/der-rmv/aufgaben-der-rmv-gmbh/verkehrs-und-mobilitaetsplanung/massnahmenplan-park-ride
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Wasserverband Kleebach (20.08.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine nochmalige Prüfung ist nicht erforderlich, da sich weder die rechtlichen noch die 
fachlichen Rahmenbedingungen in den vergangenen Monaten geändert haben. Das 
Regierungspräsidium Gießen hat der Entwässerung im Mischsystem im Übrigen zuge-
stimmt.  
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die hydraulische Bemessung der örtlichen Entwässerungsanlagen wurde geprüft. Es 
sind bei gedrosselter Abgabe ausreichend Reserven für den Anschluss des allgemeinen 
Wohngebietes und des Gewerbegebietes gegeben. 
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Vorbemerkung zur Beteiligung der Öffentlichkeit  
 
Bei einem Bebauungsplan handelt es sich um eine Rechtsnorm in Form einer Satzung.  
Welche Festsetzungen in die Satzung aufgenommen werden dürften, hat der Bundes-
gesetzgeber in § 9 Abs. 1 BauGB geregelt. Der dortige Katalog zulässiger Festsetzun-
gen ist abschließend. Den Gemeinden steht darüber hinaus kein Festsetzungsfindungs-
recht zu, weshalb z.B. die Aufnahme verhaltensbezogener Festsetzungen in den nor-
mativen Teil eines Bebauungsplanes ausscheidet. Festsetzungen dürfen zudem nur aus 
städtebaulichen Gründen getroffen werden und müssen den Aufgabenbereich der ver-
bindlichen Bauleitplanung in der Planungshierarchie beachten. 
Es gibt auch bei der geplanten Bebauung „Am Bahnhof“ Themen, die nicht in Form einer 
Festsetzung in den Rechtsplan aufgenommen werden können. Zur Ergänzung wird da-
her ein Städtebaulicher Vertrag geschlossen (§ 11 BauGB). Aufgrund der im Zuge der 
Auslegung des Bebauungsplanentwurfes eingegangenen Bedenken und Anregungen 
und deren Abwägung werden in den städtebaulichen Vertrag noch folgende Vereinba-
rungen aufgenommen, wobei die juristisch exakte Formulierung dem von der Stadt Lin-
den beauftragten Anwalt obliegt: 
 
Stadtökologie und Artenschutz:  
 
1. Entwicklung der drei parallel verlaufenden Biotopstrukturen.  
1.1 die Gehölzstruktur entlang der Sudetenstraße bleibt bis auf die Zuwegungen zu den 
Hauseingängen der geplanten Mehrfamilienhäuser erhalten.     
1.2 Die Dachflächen der Mehrfamilienhäuser und ihrer Verbindungselemente werden 
unter besonderer Berücksichtigung der Lebensraumansprüche von Fluginsekten wie 
Bienen und Schmetterlingen begrünt, wobei auch die Flächen unter den auf Traggestel-
len montierten Solarmodulen in die Gestaltung einzubeziehen sind.  
1.3 Die Fläche zwischen der geplanten Bebauung und der bahnseitigen Grenze des 
räumlichen Geltungsbereiches wird unter besonderer Berücksichtigung der Lebens-
raumansprüche der Blauflügligen Ödlandschrecke und der Schlingnatter als Biotop ge-
staltet und unterhalten.   
Das „3-Zonen-Konzept“ wird zeichnerisch dargestellt, mit der UNB abgestimmt und Teil 
des Bauantrages.  
2. Die Flächen, auf denen die zum Erhalt festgesetzten Gehölze stehen, werden vor 
Beginn der Baumaßnahmen bauliche gesichert und, soweit erforderlich, durch Bau-
zäune abgegrenzt.  
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3. Für die gesamten Maßnahmen wird eine ökologische Baubegleitung und ein mind. 5-
jähriges Monitoring vereinbart. Die Details der ÖBB und des Monitorings werden mit der 
UNB vereinbart. Die Baumaßnahmen werden zudem durch einen Baumsachverständi-
gen begleitet. 
 
Immissionsschutz 
 
1.  Die Dimensionierung von passiven Maßnahmen zum Schutz gegen Außenlärm er-
folgt nach der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau".  
 
Nachsorgender Bodenschutz 
 
1. Im Bereich des ehemaligen Tanklagers werden nach vorheriger Kampfmittelfreimes-
sung der Bohransatzpunkte drei Rammkernsondierungen abgeteuft. Boden- und Bo-
denluftproben werden entnommen und analysiert. Die Ergebnisse der Orientierenden 
Untersuchungen werden dem Regierungspräsidium Gießen, Dez. 41.4 vorgelegt. 
 
Energieversorgung 
 
1. Zur Versorgung des Allgemeinen Wohngebietes soll eine zentrale Wärmeerzeu-
gungsanlage, z.B. in Form einer Wärmepumpe gebaut werden.  
2. Die technisch nutzbaren Dachflächen, d.h. alle Dachflächen mit Ausnahme von Aus-
stiegsöffnungen, Dachflächenfenstern, die der notwendigen Belichtung darunter liegen-
der Räume dienen, Schachtköpfen von Personenaufzügen, Attiken usw. werden zu 
mind. 50% bis max. 70% mit Photovoltaikmodulen und/oder Solarwärmekollektoren zur 
Nutzung der solaren Strahlungsenergie ausgestattet. 
3. Für die Nutzer der geplanten Wohnbebauung wird eine ausreichende Ladeinfrastruk-
tur für Elektroautos und -zweiräder zur Verfügung gestellt. Die gilt entsprechend für das 
Gewerbegebiet. 
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2. 
 
 
 
 

 
 
 

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (25.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 2.: Den Anregungen wird wie folgt entsprochen:   
 
1. Es wird ergänzend folgende Festsetzung in den normativen Teil des Bebauungspla-
nes aufgenommen: „50% bis 70% der technisch nutzbaren Dachflächen, d.h. Dachflä-
chen mit Ausnahme von Ausstiegsöffnungen, Dachflächenfenstern, die der notwendi-
gen Belichtung darunter liegender Räume dienen, Schachtköpfen von Personenaufzü-
gen, Attiken usw. sind mit Photovoltaikmodulen und/oder Solarwärmekollektoren zur 
Nutzung der solaren Strahlungsenergie auszustatten.“ Die UNB ist involviert und die 
Grundstückseigentümerin hat den Änderungen zugestimmt. Die Zustimmung der Stadt 
erfolgt mit dem Satzungsbeschluss. Ein weitergehendes Beteiligungsverfahren ist damit 
nicht erforderlich.  

2. Der Bau einer zentralen Wärmepumpe zur Versorgung des allgemeinen Wohngebie-
tes ist vorgesehen. Eine entsprechende Vereinbarung wird in den städtebaulichen Ver-
trag aufgenommen. 

3. Der Hinweis auf den „Passivhausstandard, mind. KfW 40“ wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen, wobei KfW durch die aktuelle Bezeichnung BEG ersetzt wird. 
Dass hier nur die Aufnahme eines Hinweises angeregt wird, wird begrüßt und bedarf 
der Erläuterung: Das „Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerba-
rer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden“ (Gebäudeenergiegesetz - 
GEG vom 08.08.2020, BGBl. I S. 1728) bewirkt, dass nur noch Gebäude mit Niedrigst-
energiestandard gebaut werden dürfen. Sollten die Vorgaben des GEG, wie auf Seite 1 
der Stellungnahme vermutet, zukünftig noch verschärft werden, gelten diese unmittel-
bar. Unabhängig der Frage, ob eine solche Festsetzung im BauGB eine Grundlage fin-
den würde, könnte die Festsetzung „Passivhausstandard“ bei einer Verschärfung der 
Vorgaben des GEG, nach denen nur noch „Plusenergiehäuser“ zulässig wären, zu Kon-
flikten führen. Die Festsetzung „Passivhausstandard“ wäre ggf. vorgreiflich und stünde 
damit im Widerspruch zu der eigentlichen Intention der Stellungnahme.  
 
zu 3.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht vorliegend nicht, da sich die Pflanzlisten 
nur auf die Grundstücksfreiflächen der Baugrundstücke, nicht aber auf die in der Stel-
lungnahme angesprochenen Gehölzstrukturen, die als öffentliche Grünflächen ausge-
wiesen werden, beziehen. Die öffentliche Grünfläche verbleibt im Eigentum der Stadt 
Linden, die dort stockenden Gehölz sind zum Erhalt festgesetzt. 
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zu 4.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Für die Nachpflanzung natürlich abgängiger Gehölze entlang der Sudetenstraße trifft 
der Bebauungsplan keine Festsetzungen.  
Die genannten Arten wurden im Hinblick auf die zu erwartenden Folgen des Klimawan-
dels in die Artenlisten für die Baugrundstücke aufgenommen. Sie können aber gestri-
chen werden, zumal es sich bei den Artenlisten nur um Empfehlungen handelt, die bei 
Bedarf auch den künftigen Entwicklungen angepasst werden können.  
 
zu 5.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Die Artenliste wird wie angeregt geändert und ergänzt.  
Die Artenlisten beziehen sich nicht auf die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung Parkanlage. 
 
zu 6.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Die Artenliste wird wie angeregt geändert. 
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zu 7.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
In der Plankarte wird nur auf die Soll-Vorschriften der §§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG und 37 
Abs. 4 Satz 1 HWG hingewiesen. Es handelt sich hierbei um an die Ebene der Bauge-
nehmigung adressierte Prüfaufträge, ob eine Versickerung von Niederschlagswasser 
möglich ist. Die Prüfaufträge gelten unabhängig der Vorlage eines Bebauungsplanes.  
Eine Versickerung wäre vorliegend nur auf den Flächen entlang der Bahn denkbar. 
Diese Flächen scheiden aber aus, da Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer nicht 
auf oder über Bahngrund abgeleitet werden dürfen und von der Bahn auch einer Versi-
ckerung in Gleisnähe nicht zugestimmt wird. Eine Festsetzung mit dem Ziel der Versi-
ckerung ist damit schon aus Gründen der Haftung nicht möglich. Unabhängig davon wird 
auf Baugenehmigungsebene geprüft, ob eine Versickerung zumindest aus Teilflächen 
möglich ist, die dann auch realisiert wird. Im Übrigen erfolgt die Entwässerung im Misch-
system mit einer an die hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes angepassten 
Rückhaltung.  
 
zu 8.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es ist auch weiterhin vorgesehen, bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Aufschluss hier-
über gibt der Städtebauliche Vertrag, der vor dem Satzungsbeschluss durch die Grund-
stückseigentümerin unterzeichnet und mit dem Beschluss durch die Stadtverordneten-
versammlung von der Stadt Linden angenommen wird. 
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zu 9.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Am 11.11.2021 fand am Knotenpunkt Bahnhofstraße/Sudetenstraße (KP) eine nochma-
lige Zählung statt, um die Ergebnisse der Zählung vom 17.09.2020 zu überprüfen. Die 
Gesamtbelastung des Knotenpunktes bzw. der Sudetenstraße stellt sich danach wie 
folgt dar: 
 

 06.00-10.00 Spitzenstunde Vormittag 

17.09.2020 11.11.2021 Änd. 17.09.2020 11.11.2021 Änd. 

KP ges. 321 365 14% 115 126 10% 

Sude-
tenstr. 

285 310 9% 103 118 15% 

       

 15.00-19.00 Spitzenstunde Nachmittag 

17.09.2020 11.11.2021 Änd. 17.09.2020 11.11.2021 Änd. 

KP ges. 562 686 22% 156 189 21% 

Sude-
tenstr. 

504 587 16% 144 165 15% 

 
Die aktuell erhobenen Werte weisen am Vormittag geringfügig höhere Belastungen aus. 
Am Nachmittag ist insgesamt eine stärkere Zunahme der Verkehrsbelastungen festzu-
stellen. Da sich die Belastungen jedoch auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen be-
halten die in der Verkehrsuntersuchung getroffenen Aussagen weiterhin ihre Gültigkeit, 
d.h. die Leistungsfähigkeit ist gegeben. 
Für die Sudetenstraße wurde auch das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen 
(Kfz/24h) berechnet, es stellt sich wie folgt dar: 
 

DTV Kfz gesamt 6-22 22-6 

Bestand 1623 1424 199 

Prognose 1682 1475 206 
 
Der Kfz-Verkehr in der Sudetenstraße wird sich auch nach der Bebauung „Am Bahnhof“ 
auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegen und die nach den einschlägigen 
Richtlinien für Wohnstraßen (RASt 06) geltende Belastung von max. 400 Kfz/h in der 
Spitzenstunde bei Weitem nicht erreichen. 
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Aus dem Bebauungsplan „Am Bahnhof“ ergibt sich aufgrund der räumlich eng begrenz-
ten Auswirkungen kein Erfordernis, ein „durchgängiges Verkehrskonzept“ für die Stadt 
Linden insgesamt zu erstellen.  
 
zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stadt Linden hat ihre Anforderungen an das Vorhaben formuliert und über den Städ-
tebaulichen Vertrag gesichert, wodurch die Abweichung legitimiert ist. 
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HGON (20.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
zu 1.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege einschließlich des Artenschutzes im Rahmen der Abwägung ist unbestrit-
ten. Allerdings ist hier auf das der Planungshierarchie immanente Abschichtungsprinzip 
hinzuweisen, demgemäß ein Bebauungsplan dafür Sorge zu tragen hat, dass keine 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders geschützter Tierarten zerstört werden, 
während die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote erst auf der Ebene der Baugeneh-
migungsverfahren unmittelbare Bedeutung erlangen. Damit sind aber auch die an die 
Bestandsaufnahme im Rahmen der Bauleitplanung zu stellenden Anforderungen gerin-
ger als in den nachfolgenden Genehmigungsverfahren.  
Die durchgeführten Erhebungen zeigen, und dies wird auch in der Stellungnahme nicht 
bestritten, dass die Belange des Artenschutzes dem Vollzug des Bebauungsplanes nicht 
grundsätzlich entgegenstehen. Ergänzende Bestandsaufnahmen sind ohnehin nicht 
mehr möglich, da im Oktober/November 2021 eine Bahnsteigerneuerung durchgeführt 
wurde, im Rahmen derer die Reste des ehemaligen Anschlussgleises beseitigt wurden. 
Die Fläche wurde anschließend mit Schotter aufgefüllt und glattgezogen. Die Tochter-
firma der Deutschen Bahn, die die Baumaßnahmen beauftragt hat, hat dem ausführen-
den Unternehmen auch gestattet, die im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs-
planes liegenden Anschlussflächen großräumig für die Baustelleneinrichtung, die Lage-
rung von Asphaltaufbruch und Baustoffen zu nutzen. Die Grundstückseigentümerin hat 
von den Baumaßnahmen und der Nutzung ihrer Flächen erst erfahren, als im Oktober 
eine nochmalige Begehung durchgeführt werden sollte und festgestellt werden musste, 
dass wesentliche Teile der vormals wertgebenden Biotopstrukturen bereits zerstört wa-
ren. Die UNB wurde hierüber unverzüglich informiert.  
Mit E-Mail vom 02.11.2021 teilt die UNB mit, dass sie davon ausgeht, dass Erhebungen 
im geschotterten Bereich auch im kommenden Jahr nur von geringer Aussagekraft sein 
werden. Vereinbart wurde eine Worst-Case-Betrachtung, in die neben der Blauflügeli-
gen Ödlandschrecke auch Reptilien, Haselmaus und Fledermäuse aufgenommen wur-
den. Die aus der Worst-Case-Betrachtung abgeleiteten Kompensationsmaßnahmen 
können auf den im Bebauungsplan bereits ausgewiesenen Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft durch-
geführt werden. Die Herstellung und die Sicherung während der anschließenden Bau-
phase sind Gegenstand des Städtebaulichen Vertrages.  



Bebauungsplan Nr. 68 „Am Bahnhof“       Seite 60 

 
 
 
 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
 

 
 
 
 
 

zu 2.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.  

Der Umweltbericht wurde von einem Diplom-Biologen erstellt, der seit vielen Jahren in 
der Landschaftsplanung auch im Landkreis Gießen aktiv ist. Die faunistischen Erhebun-
gen wurden ebenfalls von einem Dipl.-Biologen durchgeführt. 

zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Das Gelände wurde aufgrund eines Hinweises von der UNB am 02.09.2021 (gegen Mit-
tag, bei Sonnenschein) erneut begangen. Hierbei wurde gezielt nach Heuschrecken ge-
sucht. Das Vorkommen der Blauflügligen Ödlandschrecke wurde bestätigt, ein Nach-
weis der Sandschrecke gelang nicht. Die Blauflüglige Ödlandschrecke wurde an zwei 
Stellen auf den Schotterflächen neben den Gleisanlagen nachgewiesen (nördlich des 
Bahnhofgebäudes und am nördlichen Rand der ehem. Güterverladung). Soweit die 
Schotterflächen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ 
liegen, sind sie bereits zur Ausweisung als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft vorgesehen.  
Ergänzende Erhebungen zu Haselmäusen wurden nicht durchgeführt, da die als poten-
zieller Lebensraum identifizierten „Hütten“ in dem Gehölzstreifen entlang und auf dem 
Niveau der Sudetenstraße tlw. bereits zurückgebaut worden waren. Die Haselmaus 
wurde aber nachträglich gefunden. Sie werden in den Waldrandbereich oberhalb der 
„Grube Steinmüller“ umgesiedelt. 
Die innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft dienen der Schaffung von Habitaten für im Übrigen 
die genannten Arten.  

zu 4.: Den Bedenken wird abgeholfen. 

Hierbei handelt es sich um einen Übertragungsfehler. Der Umweltbericht wird korrigiert. 

zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Beobachtungszeiträume haben sich an dem Kartiermethodenleitfaden von Hessen 
mobil orientiert, der aber für straßenrechtliche Eingriffsvorhaben, d.h. für die Ebene der 
Vorhabengenehmigung entwickelt wurde. Die Beobachtungszeiträume wurden zwar 
nicht exakt eingehalten. Der Untersuchungsumfang war von dem Verfasser des Um-
weltberichtes bereits 2018 mit der UNB abgestimmt worden, da zu diesem Zeitpunkt die 
ersten Untersuchungen zur Machbarkeit erfolgten. Weitere Begehungen wurden bereits 
in der 2. Jahreshälfte 2019 beauftragt. Die Erkenntnisse aus diesen Begehungen wur-
den in dem UB übernommen. Die Begehungen wurden mit dem Hinweis, dass immer 
alle Artengruppen erfasst wurden, in einer Tabelle zusammengestellt. Es handelt sich 
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um 11 Begehungen in den Monaten zwischen Februar und Juli. Dies wird für ausrei-
chend erachtet, um den UB als Abwägungsgrundlage anerkennen zu können. 

zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Fledermäuse wurden von einem anerkannten Faunisten erfasst. An den beiden Ge-
bäuden, dem Vereinsheim des Boule-Clubs und dem ehem. Wiegehaus, konnten keine 
Hinweise für ein Sommerquartier gefunden werden. Alle Hinweise aus den Erfassungen 
der Fledermäuse deuten darauf hin, dass die Bahntrasse im Bereich des Vorhabens als 
Transferrouten genutzt werden.  

zu 7.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 2,09 
ha. Das Areal, welches in erster Linie als Reptilienhabitat anzusprechen ist, umfasst 
eine Fläche von ca. 0,44 ha. Auf diesen 0,44 ha wurden 7 Reptilienbretter ausgelegt. 
Das entspricht einer ausreichenden Dichte von Reptilienbrettern von ca. 3,3 künstlichen 
Verstecken pro ha (kV/ha) bezogen auf die Gesamtfläche bzw. bezogen auf das Kern-
gebiet von 16 kV/ha. Dies ist ausreichend. (zur Methodik vgl. u.a. Hachtel et al Zeitschrift 
für Feldherpetologie, Supplement 15: S. 85-134 Nov. 2009). 
Zusätzlich ist in Bezug auf Reptilien und Insektenarten zu berücksichtigen, dass das 
Gelände seit langem, zuletzt auch im Sommer und Herbst 2021 als Baueinrichtungsflä-
chen oder Zwischenlagerflächen für Recyclingmaterial genutzt wurde und wird (Stand 
11/2021). Dadurch wird die Erfassung von Artengruppen, die anschließend wieder von 
außen in das Vorhabengebiet einwandern, erschwert bis unmöglich gemacht.  

zu 8: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

In den geeigneten Strukturen auf Flurstück 1155/6, es handelt sich hierbei um den Ge-
hölzstreifen entlang der Sudetenstraße, wurden Haselmaustubes aufgehängt. Im Rah-
men der Voruntersuchungen 2019 zu potenziellen Vorkommen relevanter Tierarten wur-
den bereits alle potenziell geeigneten Habitatstrukturen auf Leernester untersucht. Der 
in der Stellungnahme reklamierte Erfassungsmangel kann daher nicht nachvollzogen 
werden.  
Erst im Herbst 20221 gelang ein Nachweis der Haselmaus. Es soll eine Umsiedlung an 
den Waldrand nördlich der „Sandgrube Steinmüller“ durchgeführt werden. Dazu werden 
das Plangebiet und angrenzende Bereiche ab Ende März 2022 mit 30 Haselmausnist-
kästen zum Fang der Haselmäuse ausgestattet. Die Nisthilfen werden zwischen April 
und November an 14 Terminen (zwei pro Monat) auf Besatz kontrolliert. Besiedelte Käs-
ten werden verschlossen und auf direktem Weg in den Ersatzlebensraum transportiert. 
Zusätzlich zu jedem besetzten Kasten („Umsiedlungsversteck“) werden drei weitere 
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Verstecke im unmittelbaren Umfeld ausgebracht. Die Umsiedlung mit den bereits be-
setzten Kästen und dem eigenen Nest, erhöht die Akzeptanz der Umsiedlungsfläche 
und erleichtert die Umgewöhnung. Die Umsiedlung ist mit der UNB abgestimmt. 

zu 9.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Um die wichtige Flugzeit im Sommer erfassen zu können wurden auch im Juli Begehun-
gen durchgeführt. Da bei den Voruntersuchungen 2019 keine gefährdeten Tagfalter be-
obachtet wurden, konnte auf weitere Untersuchungen verzichtet werden. 

zu 10.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die Untersuchungen wurden von zwei Diplom-Biologen durchgeführt. Die Blauflügelige 
Ödlandschrecke wurde aufgrund eines Hinweises der UNB nachkartiert. Die bereits un-
ter zu Ziffer 3 beschriebenen Maßnahmen dienen gerade auch der Neuschaffung und 
der Verbesserung der von Lebensräumen für die beiden genannte Heuschreckenarten. 

zu 11.: Den Bedenken wird abgeholfen. 

Der NABU Linden hat eine ausführliche Stellungnahme abgegeben, im Rahmen derer 
die Aussagen der HGON bestätigt werden. Neben den Haselmäusen wird auch das 
Vorkommen von Schlingnatter, weiteren Heuschrecken- und Schmetterlingsarten nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt. Denn bei den durchgeführten Erhebungen handelt es 
sich, trotz mehrerer Begehungen, letztlich nur um Momentaufnahmen.  
Die Ermittlungspflicht in Bauleitplanverfahren beschränkt sich aber auf die Frage, ob die 
Umsetzung des Bebauungsplans zwangsläufig an artenschutzrechtlichen Hindernissen 
scheitern muss. Eine umfassende artenschutzrechtliche Prüfung ist für die Bauleitpla-
nung nicht erforderlich. Die ist u.a. dadurch begründet, dass jeder Bauleitplan grund-
sätzlich nur eine Angebotsplanung darstellt, deren zeitlicher Vollzug sich auch über 
mehrere Jahre erstrecken kann. Eine Gemeinde hat die vom Vollzug voraussichtlich 
betroffenen Arten sowie Art und Umfang ihrer voraussichtlichen Betroffenheit unter Hin-
zuziehung naturschutzfachlichen Sachverstands überschlägig zu ermitteln und zu be-
werten. Dieser Maßgabe wurde vorliegend Rechnung getragen. 
Gegen die Verbote des besonderen Artenschutzrechts nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
kann regelmäßig nur durch tatsächliche Handlungen verstoßen werden. Eine Erfüllung 
von Verbotstatbeständen kommt grundsätzlich nicht durch die lediglich den rechtlichen 
Rahmen für die spätere Vorhabenverwirklichung schaffende Bauleitplanung selbst, son-
dern erst durch die nachfolgende Realisierung konkreter (Bau-) Vorhaben in Umsetzung 
des Bebauungsplans in Betracht (VGH Bayern, Beschluss vom 31.08.2018, 9 NE 18.6).  
Um zu verhindern, dass bei der Baufeldfreimachung gegen das besondere Artenschutz-
recht verstoßen wird, werden eine Worst-Case-Betrachtung angestellt und eine ökolo- 
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gische Baubegleitung vereinbart. Die erforderlichen CEF-Maßnahmen werden mit der 
UNB abgestimmt. Die Sicherung erfolgt über den Städtebaulichen Vertrag. Im Städte-
baulichen Vertrag ebenfalls vereinbart wird die Ökologische Baubegleitung mit Bege-
hungen und Umsiedlungen unmittelbar vor Baubeginn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  


